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1989 -05- 1 0 A N FRA G E 

der Abgeordneten Eigruber, Dr. Partik-Pable 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend die DienstfreisteIlung von Gewerkschaftsfunk

tionären 

Am 2. März 1989 stellte der Österreichische Gewerkschafts

bund/Landesexekutive Niederösterreich an das Landesgen

darmeriekommando für NÖ den Antrag, Revierinspektor Franz E. 

vom Gendarmerieposten Klosterneuburg für den 9., 16., 23. 

und 30. März 1989 vom Dienst freizustellen, da er im Rahmen 

seiner gewerkschaftlichen Funktionen für die Vorbereitung der 

bevorstehenden Arbeiterkammerwahl benötigt werße. 

Diesem Antrag hat das LGK Niederösterreich am 3. März 1989 

stattgegeben. 

Da öffentlich Bedienstete nicht der Arbeiterkammer angehören 

und daher weder ein aktives, noch ein passives Wahlrecht für 

diese Körperschaft besitzen, erscheint eine Dienstirei

stellung zur Vorbereitung der Arbeiterkammerwahl begrtin

denswert. 

Aus diesem Grunde richten die unterfertigten Abgeordneten an 

den Herrn Bundesminister für Inneres nachstehende 

A n fra g e 

Aufgrund welcher Rechtsgrundlagen dürfen nicht der 

Arbeiterkammer angehörende - öffentliche Bedienstete für die 

Vorberei tung der Arbeiterkammerwahl vom Dienst freigestell t 

werden? 
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